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Presseinformation

Kunstgriff des OVG Münster stoppt zunächst nächtliche Betriebsbe​schränkungen am Flughafen Köln/Bonn

Drei Bürger aus dem Einzugbereich der Köln/Bonner Flughafens (Lohmar, Bergisch-Gladbach und Hennef) haben mit Unterstützung der Lärmschutzgemeinschaft Flughafen Köln/Bonn bereits im Mai 2000 eine Klage gegen den NRW-Verkehrsminister angestrengt. Ziel war eine Verschärfung der Nachtflugbeschränkungen mit einer fünfstündigen Kernruhezeit, Lärmober​grenzen und hilfsweise erweiterte passive Lärmschutzmaßnahmen. Die Klage wurde am 26. Juni am OVG verhandelt - heute liegt die erste Beschlussfassung vor.

Die Region Köln mit dem Bergischen Land und dem Rhein-Sieg-Kreis zählt, vor allem nachts, zu den am höchsten mit Fluglärm belasteten Gebieten in Deutschland. Der Flughafen Köln/Bonn hat mit über 35.000 jährlichen Nachtflugbewegungen den mit Abstand höchsten Nachtfluganteil aller deutschen Flughäfen und zudem als einziger deutscher Flughafen eine seiner Verkehrsspitzen in den sensibelsten Zeiten der Nacht.

Das OVG hat die aktiven Lärmschutzmaßnahmen (z. B. eine Kernruhezeit) abgelehnt. Dies geschah weniger aus der Sicht der Belastung der Menschen, sondern durch eine eher formelle Betrachtung und bezog sich auf die vermeintlich "beschränkungsfreie Genehmigung" des Flughafens aus dem Jahr 1958.

Ab Einführung des Luftverkehrsgesetzes am 1.1.1959 war für die Anlage von Flughäfen ein Planfeststellungsverfahren vorgeschrieben. Während der Verhandlung erschien es zunächst durchaus fraglich, ob der Flughafen zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon eine Genehmigung für seine große Start- und Landebahn hatte. Es lag zu diesem Zeitpunkt zwar eine Baugenehmigung vor, die eigentliche Betriebsgenehmigung erfolgte erst später und dann im Geltungsbereich des Luftverkehrsgesetzes. Bereits während der Verhandlung fragte das Gericht kritisch an, warum zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Bahn dann nicht im Sinne einer Planfeststellung die künftigen Umweltauswirkungen des Flughafens ermittelt wurden.

In seinem vorliegenden Beschluss bewertet es in einem "Kunstgriff" die große Start- und Landebahn dennoch als bereits angelegt und den Flughafen als einschränkungsfrei geneh​migt und entzieht sich damit formell der Betrachtung über die Notwendigkeit weiterer aktiver Lärmschutzmaßnahmen und entsprechender Betriebsbeschränkungen. Schon während der Verhandlung deutete sich an, dass der letztendliche Beschluss bei Bundesverwaltungsgericht in Leipzig liegen wird.

Für die hilfsweise geforderte Erweiterung der passiven Schallschutzmaßnahmen wird ein Auflagenbeschluss ergehen, der noch weitere Angaben und ggf. Messungen zur Belastung der einzelnen Kläger umfasst.
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Danach erwarten wir eine intensive Auseinandersetzung über den Umfang der passiven Schallschutznahmen. Weiterhin ist offen, wo der Schwellenwert für zur Gesundheitsgefähr​dung oder die Zumutbarkeitsgrenze liegen - ganz zu schweigen, von einem Wert, der präventiv eingehalten werden sollte. Damit stellt sich auch die Frage, ob das sog. freiwillige passive Lärmschutzprogramm des Flughafens auch nur annähernd ausreicht.

Gegen die Beschlüsse des OVG Münster wird seitens der Kläger Revision bzw. Nichtzu​lassungsbeschwerde eingereicht. Es ist davon auszugehen, dass eine Entscheidung erst im nächsten Jahr beim BVG in Leipzig fällt.

gez. Helmut Breidenbach, Vorsitzender
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